Wasser- und Abwasserverband 



Nauen, den 03. Februar 2010
"Havelland"






See/Schn
P r o t o k o l l

der Sitzung der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes "Havelland" am 28. Januar 2010
Ort:
Geschäftsstelle des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“, Sankt- Georgen- Straße 7 in 14641 Nauen
Beginn:

16:00 Uhr

Ende:


18:00 Uhr
Teilnehmer:

siehe Teilnehmerliste

Zu Beginn der Sitzung begrüßt der Vorsitzende der Verbandsversammlung, Herr Lück, die anwesenden Verbandsmitglieder sowie Gäste.

01.
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Durch den Vorsitzenden der Verbandsversammlung wurde festgestellt, dass nachstehend aufgeführte Verbandsmitglieder anwesend waren:

Lfd. Nr.

Verbandsmitglieder

Anzahl der Stimmen
01.


Brieselang



19

  
02.


Ketzin




13


03. 


Nauen



 
33
04.


Roskow



  2
05.


Wustermark


           14
Damit waren von 86 Stimmen der Verbandsversammlung 81 Stimmen anwesend. Die Einladung zu dieser Sitzung der Verbandsversammlung, die Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen erhielten alle Verbandsmitglieder ordnungsgemäß und rechtzeitig. Die Verbandsversammlung ist damit gem. § 15 Abs. 7 Satz 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) beschlussfähig.
02. Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung
Durch die anwesenden Verbandsmitglieder wurde die nachfolgende Tagesordnung gemäß den vorliegenden Sitzungsunterlagen einstimmig beschlossen:
Öffentlicher Teil

01. 
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Beschluss der Verbandsversammlung über die Tagesordnung der Sitzung
03. Einwohnerfragestunde
04. Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 
12. November  2009

05. Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse der  Verbands-versammlung und wesentliche Geschäftsvorgänge
06. Anfragen der Verbandsmitglieder
07. Erörterung der Nachkalkulationen der Gebühren für den Kalkulationszeitraum 2009 und Vorkalkulationen für den Kalkulationszeitraum 2010  und 2011

08. Vorstellung und Erörterung des Berichtes zur Energiekonzeption des Verbandes

09. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung der Grundstücksentwässerungsanlagensatzung

010. Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers

011. Sonstiges

Nichtöffentlicher Teil

012. Protokollkontrolle des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung vom 12. November  2009

013. Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse des nichtöffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung am 12. November  2009

014. Anfragen der Verbandsmitglieder

015. Erörterung und Beschluss der Verbandsversammlung über die Genehmigung einer Neuaufnahme einer Verbindlichkeit

016. Personalangelegenheiten und Sonstiges
03. Einwohnerfragestunde

Es waren keine Einwohner anwesend.
04. 
Protokollkontrolle des öffentlichen Teils der Sitzung der 
Verbandsversammlung vom 12. November 2009
In Vorbereitung der Sitzung wurden die Verbandsmitglieder bereits darüber informiert, dass das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung, vom 12.11.2009 fehlerhaft ist. Den Verbandsmitgliedern lag hierzu als Sitzungsunterlage eine detaillierte Aufstellung, der zu berichtigenden Formulierungen im Protokoll, vor. 
Nach Erörterung der Sachlage wurde durch die Verbandsversammlung nachstehender Beschluss gefasst: 

BESCHLUSS-NR.: 01/ 2010
zur Berichtigung des Protokolls des öffentlichen Teils der Verbandsversammlung am 12. November 2009
Auf Ihrer Sitzung am 28. Januar 2010 wurde durch die Verbandsversammlung festgestellt, dass das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung der Verbandsversammlung, vom 12. November 2009, teilweise fehlerhaft ist und wie nachfolgend aufgeführt zu verbessern ist:

	Seite im Protokoll
	bisherige Formulierung
	berichtigte Formulierung

	 6 (a)
	§ 15 Abs. 1 EigV
	§ 14 Abs. 1 EigV

	 7            (1.2)
	(lfd. Gf.tätigkeit/ Trinkwasser) 1.295,4 T€
	1295,8 T€

	 11          (§ 8 (1)
	Satz fehlt
	Er muss die Verbandsversammlung auch einberufen, wenn dies von mindestens einem Zehntel der satzungsmäßigen Gesamtstimmenzahl in der Verbandsversammlung unter Angabe des Beratungsgegenstandes frühestens drei Monate nach der letzten Sitzung der Verbandsversammlung verlangt wird. 

	 11          (§ 8 (4)
	Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung werden mindestens 10 Tage vor der Sitzung der Verbandsversammlung bekannt gemacht.
	Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung werden im Brandenburger Wochenblatt (BRAWO), Ausgaben Falkensee/Nauen sowie Ausgabe Brandenburg mindestens 10 Tage vor der Sitzung der Verbandsversammlung bekannt gemacht.

	 19          (§ 4 (1)
	Beseitigungsanlage, Beseitigungssatzung
	Schmutzbeseitigungsanlage, Schmutzbeseitigungssatzung

	 19          (§ 5 (1)
	Beseitigungsanlage
	Schmutzbeseitigungsanlage

	 20          (§ 5 (3)
	Wasser
	Schmutzwasser

	 22          (§11 (1 b)
	Wasser
	Schmutzwasser

	 31          (§17 (1)
	Satz fehlt
	Die Genehmigung ist beim Verband schriftlich zu beantragen.

	 34         (§27 (2)
	fehlt
	Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße zwischen 5,00 und 1.000,00 € geahndet werden. Die Geldbuße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. Reicht der in Satz 1 vorgesehene Höchstbetrag hierzu nicht aus, kann er überschritten werden. 


Durch die Verbandsversammlung wurde festgelegt, dass das Protokoll dieser Sitzung neu auszufertigen ist.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

81

„Ja“ – Stimmen:

81

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
 
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

05.
Bericht des Verbandsvorstehers über die Erfüllung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und wesentliche Geschäftsvorgänge

Zunächst berichtete der Verbandsvorsteher den anwesenden Verbandsmitgliedern über die Umsetzung der Beschlüsse, der letzten Sitzung der Verbandsversammlung wie folgt:

Hinsichtlich der Beschlüsse Nr. 12/2009 (Genehmigung von Eilentscheidungen) und 13/2009 (Genehmigung des Jahresabschlusses) besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Die Beschlüsse 14/2009 (Wirtschaftsplan 2010) und 15/2009 (Kassenkredit) wurden der Aufsichtbehörde mit Schreiben vom 01.12.2009 angezeigt und erforderliche Genehmigungen beantragt. Die mit Beschluss- Nr. 16/2009 beschlossene Neufassung der Verbandssatzung wurde der Kommunalaufsicht des Landkreises Havelland angezeigt, mit der Bitte um Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Havelland.

Mit den Beschlüssen Nr. 17/2009 bis einschließlich 20/2009 wurden Satzungsneufassungen beschlossen. Diese wurden der Aufsichtsbehörde angezeigt und im Amtsblatt Nr. 25/2009 veröffentlicht. 

Durch Beschluss- Nr. 21/2009 wurde der Verbandsvorsteher ermächtigt zur Vergabe von Bauaufträgen. Hierzu erfolgte bisher keine Vergabe. 
Wie angekündigt wurden die Investitionen am Wasserwerk Gohlitz und der Kläranlage Nauen planmäßig fertig gestellt. 
Eine im Rahmen der letzten Sitzung der Verbandsversammlung gestellte Anfrage zur Entwicklung ausgewählter Position im Erfolgsplan 2010 wurde durch die Verwaltung schriftlich beantwortet. 

Die Installation aktueller Amtsblätter und Ausgaben der Wasserzeitung auf der Homepage wird zurzeit vorbereitet.
Die Verbandsversammlung wurde über den Stand der Bearbeitung von Anträgen, zur Rückerstattung zu viel gezahlter Mehrwertsteuer, informiert. Demnach sind von ca. 3.000 möglichen Anträgen ca. 1.050 Anträge bearbeitet.

Zurzeit wird in der Geschäftsstelle intensiv an der Jahresverbrauchsabrechnung 2009 gearbeitet. Es ist anvisiert mit dem Versanddatum 18.02.2010 ca. 14.500 Gebührenbescheide zu versenden.

Dem Protokoll der heutigen Sitzung wird der vorläufige Jahresabschluss 2010 beigefügt. Dem nach wurde im Geschäftsbereich Trinkwasser ein Überschuss von 140.000 € und im Geschäftsbereich Schmutzwasser 718.000 € erwirtschaftet.

06. 
Anfragen der Verbandsmitglieder

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 wurde durch Herrn Drees positiv bewertet. Insofern hätten sich die Gebührensenkungen der letzten Jahre bestätigt. Die unterschiedlichen Ergebnisse der Gebührenkalkulation und der Jahresabschlüsse, die teilweise nicht unerheblich sind, wurden durch Herrn Seelbinder, mit den jeweils unterschiedlich wirkenden Rechtsgrundlagen, begründet. Die Kalkulation der Gebühren erfolgt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes des Landes Brandenburg. Die Jahresabschlüsse werden ausschließlich auf der Grundlage von handels- und steuerrechtlichen Vorschriften erstellt.
07. Erörterung der Nachkalkulationen der Gebühren für den 
Kalkulationszeitraum 2009 und Vorkalkulationen für den 
Kalkulationszeitraum 2010  und 2011

Die Vor- und Nachkalkulationen der Gebühren wurden durch das Unternehmen BKC Kommunal- Consult GmbH erstellt und lagen allen Verbandsmitgliedern als Sitzungsunterlage vor. Die Ergebnisse der Kalkulationen wurden durch den anwesenden Geschäftsführer des Unternehmens BKC, Herrn Blume, vorgestellt. Anfragen der Verbandsmitglieder wurden durch Herrn Blume beantwortet. Die durch Herrn Blume vorgetragenen Zusammenfassung der Kalkulationsunterlagen, wird dem Protokoll als Beilage beigefügt.
Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die vom Verband erhobenen Trink- und Schmutzwassergebühren bis zum einschließlich 31.12.2011 kostendeckend sind. Handlungsbedarf  besteht jedoch bei der Fäkalwassergebühr. Hier besteht eine Unterdeckung von 0,51 Cent/ m³. Durch die von der Verbandsversammlung angedachte Einführung des Wahrscheinlichkeitsmaßstabes bei der Bemessung der Fäkalwassermenge würde die kostendeckende Fäkalwassergebühr 3,80 €/ m³ betragen.
08. Vorstellung und Erörterung des Berichtes zur Energiekonzeption des 

Verbandes

Die Energiekonzeption des Verbandes wurde durch eine Bietergemeinschaft der Unternehmen Sachsenwasser GmbH und Mega Watt GmbH erstellt. Zur Vorstellung der Ergebnisse der Konzeption waren als Gäste Dr. Kuse (Sachsenwasser), Herr Schülicke und Herr Teckenburg (Mega Watt) anwesend. Nachdem die inhaltlichen Ergebnisse der Konzeption vorgetragen wurden, konnten die Anfragen der Verbandsmitglieder hierzu beantwortet werden. 
Nach erfolgter Erörterung wurde der Verbandsvorsteher beauftragt: 

a) Die im Bericht der Energiekonzeption auf S. 113 genannten Sofortmaßnahmen, zur Erhöhung der Effizienz der Anlagen des Verbandes, sind in Abstimmung mit dem Technischen Betriebsführers kurzfristig umzusetzen.
b) Durch die Geschäftsstelle sind weitergehende Untersuchungen zur Wirtschaftlichkeit einer Nutzung der Abwasserwärme, durch eine zentrale Wärmepumpeneinheit durchzuführen.
c) Zur Errichtung von Solaranlagen auf den Dächern der Betriebsgebäude der Kläranlagen Nauen und Roskow sowie des Wasserwerkes Nauen, sind alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten. Hierzu ist der Verbandsversammlung, zur nächsten Sitzung, ein Nachtragswirtschaftsplan vorzulegen.
d) Die Verbandsversammlung stimmte der Errichtung einer Anlage zur Vererdung von Klärschlamm, auf der Kläranlage Nauen, im Wirtschaftsjahr 2011 zu. Die Geschäftsstelle wurde beauftragt die planungsrechtlichen Vorraussetzungen zu schaffen und Fördermittel zu beantragen.
e) Der Verbandsvorsteher wird beauftragt der Gemeindevertretung  Roskow das Anliegen des Verbandes zur Errichtung einer Windkraftanlage, auf dem Gelände der Kläranlage Roskow vorzustellen. Es bestand bei allen Verbandsmitgliedern die einheitliche Auffassung, dass dieses Vorhaben nur bei einem positiven Votum der Gemeindvertretung weiter verfolgt wird.
09. Beschluss der Verbandsversammlung über die Änderung der 
Grundstücksentwässerungsanlagensatzung 
Nach kurzer Erörterung der Sachlage wurde nachstehender Beschluss gefasst.

BESCHLUSS-NR.: 02/ 2010
der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverband „Havelland“

über die Änderung der Grundstücksentwässerungsanlagensatzung

Auf ihrer Sitzung am 28. Januar 2010 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ die nachstehende Änderungssatzung beschlossen:

Änderungssatzung zur Grundstückentwässerungsanlagensatzung 
vom 28. Dezember 2009

Aufgrund des §3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBI. I S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVNI. I S. 202), der § § 6, 8 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg vom 28. Mai 1999 (GVBi. S. 194), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. September 2008 (GVBI. I S. 202) und der § § 64 ff des Brandenburgischen Wassergesetzes vom 08. Dezember 2004 (GVBI. 2005 I, S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. April 2008 (GVBI. I S. 62) sowie der § § 4, 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom  31. März 2004 (GVBI. I S. 174), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 27. Mai 2009 (GVBI. I 160) hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in ihrer Sitzung am 28. Januar 2010 folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

§8 Abs. 6 Satz 2 wird wie folgt geändert:

„Die Vorrausleistung werden am 30.03., 30.04., 30.05., 30.06., 30.07., 30.08., 30.09., 30.10., 30.11. und 30.12.  des jeweiligen Jahres fällig.“

Artikel 2

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Wasser- und Abwasserverband „Havelland“ in Kraft.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

81
„Ja“ – Stimmen:

81
„Nein“ – Stimmen:

0
Stimmenenthaltung:
 
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

010. Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers

Bereits in den Sitzungsunterlagen, zu diesem Tagesordnungspunkt, empfahl der Verbandsvorsteher den Verbandsmitgliedern, als stellvertretenden Verbandsvorstehers den Mitarbeiter des Verbandes, Herrn Thomas Hantke zu wählen. Nachdem Herr Hantke sich den anwesenden Verbandsmitgliedern nochmals vorstellte, begründete Herr Seelbinder seine Empfehlung.
Anschließend wurde durch die  Verbandsversammlung über das Verfahren der Wahl folgender Beschluss gefasst:
BESCHLUSS-NR.: 03/ 2010
der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über das Verfahren zur Wahl eines stellvertretenden Verbandsvorstehers der Verbandsversammlung

Auf Ihrer Sitzung am 28. Januar 2010 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ einstimmig beschlossen, die Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers in offener Abstimmung durchzuführen.
Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

81

„Ja“ – Stimmen:

81

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
 
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

Anschließend wurde durch die Verbandsversammlung folgender Beschluss gefasst:
BESCHLUSS-NR.: 04/ 2010
der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ über die Wahl des stellvertretenden Verbandsvorstehers der Verbandsversammlung

Auf Ihrer Sitzung am 28. Januar 2010 wurde durch die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserverbandes „Havelland“ in offener Abstimmung Herr Thomas Hantke einstimmig, als stellvertretender Verbandsvorsteher, gewählt.

Herr Hantke nahm die Wahl an und bedankte sich für das ihm entgegen gebrachte Vertrauen.

Abstimmungsergebnis:

Anzahl der Stimmen: 

86

davon anwesend:

81

„Ja“ – Stimmen:

81

„Nein“ – Stimmen:

0

Stimmenenthaltung:
 
0

Damit wurde dieser Beschluss einstimmig beschlossen.

011. Sonstiges
Es wurden keine Anfragen an den Verbandsvorsteher gestellt.

Bernd Lück

Vorsitzender der
Verbandsversammlung
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